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B. Verordnungen, Verfügungen und 
Bekanntmachungen der                      

Bezirksregierung 
 
 
256 örV zwischen dem Kreis Viersen und 

der Gemeinde Schwalmtal über die 
Durchführung von Vergabeverfahren 

 
Bezirksregierung 
31.01.01-VIE-GkG-88 
 

Düsseldorf, den 22. August 2016 
 
Hiermit mache ich gemäß § 24 Abs. 3 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 
(GV.NRW.S.621/SGV.NRW.202), in der zur Zeit 
geltenden Fassung die nachstehende öffentlich-
rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis   
Viersen und der Gemeinde Schwalmtal vom 
08./11.07.2016 bekannt. 
 

               G e n e h m i g u n g 
 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
dem Kreis Viersen und der Gemeinde Schwalmtal 
über die Durchführung von Vergabeverfahren der 
Gemeinde Schwalmtal vom 08.07./11.07.2016 wird 
hiermit aufsichtsbehördlich genehmigt.  
 

Rechtsgrundlage hierfür ist § 24 Abs. 2 in         
Verbindung mit § 29 Abs. 4 Satz 2 Ziffer 1. b) des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621 / SGV. 
NRW. 202) in der zurzeit gültigen Fassung. 
 
Im Auftrag 
(Buschwa) 
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  
zwischen dem Kreis Viersen und der Gemeinde 

Schwalmtal über die Durchführung  
von Vergabeverfahren der Gemeinde 

Schwalmtal durch die Zentrale Vergabestelle 
des Kreises Viersen 

 
Die Gemeinde Schwalmtal - vertreten durch Herrn 
Bürgermeister Michael Pesch - (im Folgenden 
„Gemeinde") und der Kreis Viersen - vertreten 
durch Herrn Landrat Dr. Andreas Coenen - (im 
Folgenden „Kreis") schließen aufgrund des § 1 in 
Verbindung mit §§ 23 ff. des Gesetzes über    
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) - SGV. 
NRW. 202 - in der zum Zeitpunkt des Abschlusses 
dieser Vereinbarung gültigen Fassung nachfolgende 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung: 
 

Präambel 
 

Die Zentrale Vergabestelle des Kreises (ZVSt)   
führt die Bearbeitung der Vergabeverfahren der 
Gemeinde nach den nachfolgenden Regelungen 
durch. Die Aufgabendurchführung erfolgt insbe-
sondere im Hinblick auf die Vorgaben der vergabe-
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rechtlichen Bestimmungen, des Korruptions-
bekämpfungsgesetzes sowie des Tariftreue- und 
Vergabegesetzes NRW. Diese Vereinbarung    
bezieht sich auf die in § 1 näher bezeichneten 
Vergabearten und Aufgaben. 
 
Die Partner dieser Vereinbarung streben eine    
vertrauensvolle und einvernehmliche Zusammen-
arbeit an. 
 

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 
 

(1) Die Gemeinde mandatiert den Kreis im     
Rahmen förmlicher Vergabeverfahren nach 
den Vergabe- und Vertragsordnungen für  
Leistungen (VOL) und Bauleistungen (VOB) 
sowie der Vergabeordnung für freiberufliche 
Leistungen (VOF) die in § 2 genannten Auf-
gaben durchzuführen. 
 

(2) Alle nicht-förmlichen Vergabeverfahren     
verbleiben in der alleinigen Verantwortlichkeit 
und Zuständigkeit der Gemeinde. 

 
(3) Die Gemeinde hat keine Mitwirkungsrechte 

i.S.d. § 23 Abs. 3 GkG bei der Erfüllung       
der nach Abs. 1 auf die ZVSt übertragenen 
Aufgaben. 

 
§ 2 Leistungen der ZVS 

 
(1) Im Rahmen der in § 1 Abs. 1 genannten     

förmlichen Vergabeverfahren erbringt die 
ZVSt unter Beachtung der gemeindlichen 
Wertgrenze (z.Zt. 10.000 €) insbesondere die 
in der als Anlage 1 Ziffer 2 und 3 beigefügten    
Übersicht der Aufgabenverteilung genannten 
Leistungen. 

 
(2) Die ZVSt führt die Vergabeverfahren nach 

Maßgabe und in sinngemäßer Anwendung der 
gemeindlichen Regelungen -insbesondere der 
einschlägigen Dienstanweisungen und Richt-
linien- durch. 

 
(3) Der Kreis verpflichtet sich zur rechtmäßigen 

und wirtschaftlichen Durchführung der ihm 
von der Gemeinde übertragenen Aufgaben und 
stellt das hierfür erforderliche Personal sowie 
die hierfür erforderliche Infrastruktur in der 
Kreisverwaltung zur Verfügung. 

 
§ 3 Leistungen und Rechte der Gemeinde 

 
(1) Die Gemeinde erbringt gegenüber der ZVSt 

insbesondere die in der als Anlage 1 Ziffer 1 
beigefügten Beschreibung der Aufgaben-
verteilung genannten Leistungen. 

 
(2) Die Zuständigkeit der örtlichen Rechnungs-

prüfung der Gemeinde für die Prüfung der 
durch die ZVSt durchgeführten Vergaben 

bleibt von dieser Vereinbarung unberührt.    
Die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen 
Rechnungsprüfung wird in der eigenständigen 
Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem 
Kreis auf der Grundlage des § 102 Abs. 2 GO 
NRW geregelt. 

 
(3) Die Gemeinde bleibt für Rechtschutzverfahren 

im Unterschwellenbereich und für förmliche 
Nachprüfungsverfahren im Oberschwellen-
bereich federführend zuständig. Die Durch-
führung dieser Verfahren erfolgt in enger    
Abstimmung mit der ZVSt. Anfallende Leis-
tungen sind mit der Kostenerstattung gemäß    
§ 4 abgegolten. 

 
(4) Die Gemeinde verpflichtet sich, die eigenen 

verwaltungsinternen Regelungen und das Orts-
recht erforderlichenfalls soweit anzupassen, 
dass die in dieser Vereinbarung festgelegte 
ordnungsgemäße Bearbeitung der Vergaben in 
der ZVSt nicht behindert wird. 

 
(5) Die Gemeinde informiert den Kreis zum    

frühestmöglichen Zeitpunkt von einer           
geplanten Ausschreibung, damit dieser die     
Ausschreibung einplanen kann. 

 
§ 4 Kostenerstattung 

 
(1) Die Gemeinde erstattet dem Kreis die aufgrund 

der Aufgabendurchführung entstehenden    
Kosten nach Maßgabe der Absätze 3, 5 und 6 
auf Grundlage der jeweils zu Beginn des  
Haushaltsjahres aktuellen KGSt-Materialie       
"Kosten eines Arbeitsplatzes". 

 
(2) Sollten künftig die in § 2 beschriebenen     

Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, wird 
der Kreis der Gemeinde die Mehrwertsteuer 
zuzüglich aller eventuell anfallenden           
Nebenleistungen zusätzlich in Rechnung     
stellen. Dies gilt auch für eine eventuell    
rückwirkende Heranziehung durch die Finanz-
verwaltung. 

 
(3) Personalkosten werden wie folgt pauschal 

entsprechend der Stellenanteile und Entgelt-
gruppen ermittelt: 

 
− Vergabestelle EG 13 (0,022 VZÄ) 
− Vergabestelle EG 10 (0,054 VZÄ) 
− Vergabestelle EG 08 (0,038 VZÄ) 

 
(4) Bezugsgrundlage für die Personalkosten sind 

die zwischen der Gemeinde und dem Kreis  
abgestimmten Stundenberechnungsschema 
vom 31.08.2015. Ergeben sich nach Abschluss 
eines Kalenderjahres für dieses abgelaufene 
Kalenderjahr wesentliche Abweichungen    
zwischen den tatsächlichen Fallzahlen in den 
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einzelnen Ausschreibungsarten (beschränkte 
Ausschreibung, öffentliche Ausschreibung, 
EU-verfahren) und den zugrunde gelegten   
Ansätzen, so ist die Differenz zu dem jeweils 
aktuellen Stundenberechnungsschema im 
Rahmen der Abrechnung und Abschlags-
berechnung nach § 5 Abs. 2 kostenmäßig       
zu berücksichtigen. Als wesentlich gilt eine 
Abweichung, die zu einer Veränderung des 
Gesamtstunden-bedarfes um mehr als 10% 
führt. 
 

(5) Sachkosten werden pauschal entsprechend der 
Stellenanteile des zur Aufgabenerledigung  
eingesetzten Personals ermittelt. Die Sach-
kosten beinhalten Raum-, Geschäfts-, Tele-
kommunikations- und IT-Kosten. 

 
(6) Gemeinkosten werden pauschal als prozentua-

ler Zuschlag auf die nach Abs. 3 von der    
Gemeinde zu erstattenden Personalkosten    
ermittelt. Zugrunde gelegt wird der von der 
KGSt empfohlene Mindestprozentsatz. 

 
§ 5 Abrechnungsmodalitäten 

 
(1) Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Kreis erstellt bis zum 31.03. eine Abrech-

nung über die Höhe der nach§ 4 Abs. 3, 5 und 
6 für das Vorjahr zu erstattenden Kosten sowie 
eine Abschlagsberechnung über die Höhe der 
voraussichtlich für das laufende Jahr zu erstat-
tenden Kosten. Die Gemeinde erstattet dem 
Kreis die Kosten in Höhe der Abschlags-
berechnung hälftig zum 30.06. und 31.12. des 
jeweils aktuellen Kalenderjahres. 

 
§ 6 Haftung 

 
Die Gemeinde haftet für Schäden Dritter und trägt 
ihr entstehende Schäden in vollem Umfang selbst. 
Das gilt nicht für Schäden, die die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Kreises vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt haben. 
 

§ 7 Schriftform 
 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
 

§ 8 Inkrafttreten, Dauer und Beendigung der 
Vereinbarung 

 
(1) Diese Vereinbarung tritt am Tage nach         

der Bekanntmachung der Aufsichtsbehörde    
in Kraft, frühestens am 01.08.2016. Sie wird 
über eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren     
geschlossen. Sie verlängert sich jeweils um   
ein Jahr, wenn sie nicht spätestens mit einer 
Kündigungsfrist von zwölf Monaten vor      

Ablauf von einem Vertragspartner gekündigt 
wird. 

 
(2) Die Vertragspartner verpflichten sich,          

auftretende Probleme bei der Abwicklung   
dieser Vereinbarung unverzüglich und ein-
vernehmlich zu regeln. Kommt eine Einigung 
nicht zustande, verpflichten sich die Vertrags-
partner, die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung 
anzurufen (vgl. auch § 30 GkG). Kommt trotz 
Anrufung der Aufsichtsbehörde als Schlich-
tungsstelle eine Einigung nicht zustande,      
erhalten beide Vertragspartner ein Sonder-
kündigungsrecht, dessen Rechtsfolgen zwölf 
Monate ab Zugang der Kündigungserklärung 
eintreten. 

 
(3) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 

 
§ 9 Salvatorische Klausel 

 
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung    
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 
so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen   
in dieser Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen. 
Sofern die unwirksame Bestimmung nicht ersatzlos 
entfallen kann, verpflichten sich die Vertrags-
partner, die unwirksame Bestimmung durch       
eine solche zu ersetzen, die der beabsichtigten  
Zielsetzung am nächsten kommt. Dieses gilt       
entsprechend, soweit sich die Vereinbarung als 
lückenhaft erweist. 
 

 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf  2016 S. 357 
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257 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über 
die Feststellung der UVP-Pflicht für 
ein Vorhaben der Grillo-Werke AG, 
Duisburg 

 
Bezirksregierung 
53.01-100-53.0018/15/8.1.1.1 
 

Düsseldorf, den 19. August 2016 
 

Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über                 
die Feststellung der UVP-Pflicht für                 

ein Vorhaben der Grillo-Werke AG, Duisburg 
 
Die Grillo-Werke AG, Weseler Straße 1,         
47169 Duisburg hat mit Datum vom 26.01.2015, 
zuletzt ergänzt am 27.06.2016, einen Antrag gemäß 
§ 16 BImSchG auf Erteilung der Genehmigung zur 
wesentlichen Änderung der Spaltanlage und Anlage 
zur Herstellung von flüssigem Schwefeldioxid 
gestellt. 
 
Gegenstand des Genehmigungsantrags sind die 
folgenden Maßnahmen: 
 
• Ersatz der bestehenden Gasreinigung         

(Betriebseinheit 3) durch eine neue Gas-
reinigung, bestehend aus drei Waschtürmen 
und einem Nasselektrofilter; 

 
• Erweiterung der bestehenden Rückkühlanlage 

um zwei Kühltürme; 
 
• Errichtung und Betrieb eines weiteren Ersatz-

stromaggregats 
 
Eine Erhöhung der Produktionskapazität der     
Anlage ist mit dieser Änderung nicht verbunden.  
 
Das Vorhaben bedarf nach § 3 e Abs. 1 Ziffer 2      
in Verbindung mit § 3 c des Gesetzes über die  
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) einer  
allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls, ob eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Im vorliegenden Fall hat diese Prüfung ergeben, 
dass nicht mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu rechnen ist. Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG 
stelle ich daher fest, dass für das beantragte Vor-
haben keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 
 
Im Auftrag 
gez. Thaler 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf  2016 S. 360 
 

258 Erörterungstermin im wasserrechtli-
chen Planfeststellungsverfahren zum 
Bau der Hochwasserschutzanlage 
Rheinuferstraße in Monheim am 
Rhein 

 
Bezirksregierung 
54.04.01.22-Rheinuferstr-2 
 

Düsseldorf, den 19. August 2016 
 

Bekanntmachung über die Festsetzung         
eines Erörterungstermins 

 
Antrag der Stadt Monheim am Rhein auf Durch-
führung eines Planfeststellungsverfahrens gem.      
§ 68 WHG zum Bau einer Hochwasserschutz-
anlage, Rheinstrom-km ca. 707,0 und 707,5 im 
Bereich Rheinuferstraße 
 
Der Erörterungstermin zu dem o. g. Verfahren 
findet am Freitag, 16.09.2016, ab 09:00 Uhr       
im Ratssaal der Stadt Monheim am Rhein        
im Rathaus, 1. OG, Rathausplatz 2, 40789     
Monheim am Rhein, statt.  
 
Erforderlichenfalls wird der Termin am Montag, 
19.09.2016 ab 09:00 Uhr am selben Ort fortgesetzt. 
Folgende Tagesordnung ist für den Erörterungs-
termin vorgesehen: 
 
1. Eröffnung des Erörterungstermins und        

Begrüßung 
2. Vorstellung der Anhörungsbehörde und des 

Vorhabenträgers 
3. Erläuterungen zum Erörterungstermin und zum 

Genehmigungsverfahren 
4. Vorstellung des Vorhabens durch den Vor-

habenträger 
5. Erörterung der privaten Einwendungen 
6. Erörterung der Anregungen und Bedenken der 

Träger öffentlicher Belange und sonstiger    
Betroffener 

7. Sonstiges 
8. Abschluss der Erörterung. 

 
Änderungen der Tagesordnung bleiben vorbehalten. 
 
Der Termin dient dazu, die rechtzeitig gegen das   
o. g. Vorhaben erhobenen Einwendungen sowie  
die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Betroffenen zu dem Vorhaben mit der Stadt    
Monheim als Trägerin des Vorhabens, den        
Behörden, den Personen, die Einwendungen     
erhoben haben, sowie den übrigen Betroffenen zu 
besprechen.  
 
Die Teilnahme am Termin ist jedem,                 
dessen  Belange von dem Vorhaben berührt      
werden, freigestellt. Die Vertretung durch einen 
Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine 
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Bevollmächtigung durch eine schriftliche        
Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten 
der Anhörungsbehörde zu geben. Ich weise darauf    
hin, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem    
Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt     
werden kann, dass verspätete Einwendungen      
ausgeschlossen sind und dass das Anhörungs-
verfahren mit Schluss der Verhandlung beendet ist.  
 
Durch die Teilnahme am Erörterungstermin        
oder durch Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Die 
Verhandlungsleitung kann aber auch anderen   
Personen die Anwesenheit gestatten. Hierüber   
wird die Verhandlungsleitung zu Beginn der        
Erörterung entscheiden. Die Verhandlungsleitung 
weist bereits jetzt darauf hin, dass sie im Interesse 
eines transparenten und bürgerfreundlichen       
Verfahrens allen interessierten Bürgerinnen        
und Bürgern die Teilnahme an der Erörterung   
ermöglichen will, sofern kein Beteiligter wider-
spricht. 
 
Die Bekanntmachung ist ebenfalls auf den         
Internetseiten der Bezirksregierung Düsseldorf 
(http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Amtsblatt/201
6/index.html),  
der Stadt Leverkusen 
(http://www.leverkusen.de/rathaus-
service/veroeffentlichungen/Amtsblatt.php)         
und der Stadt Monheim am Rhein 
(https://www.monheim.de/rathaus/rat-und-
verwaltung/amtsblatt-bekanntmachungen/) 
einzusehen. 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
-Obere Wasserbehörde- 
54.04.01.22-Rheinuferstr-2 
 
Im Auftrag  
gez. Verena Brinkhoff 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf  2016 S. 360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Rechtsvorschriften und                  
Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen 
 
 
259 Kraftloserklärung eines Sparkassen-

buches Nr. 3220194868 
 

Solingen, den 24. August 2016 
 
Das Sparkassenbuch Nr. 3220194868 wird gemäß 
Teil II Ziff. 6.1 AVV zum SpkG für kraftlos erklärt.  
 
Stadt-Sparkasse Solingen 
Der Vorstand 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf  2016 S. 361 
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die  
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 40474 Düsseldorf zu richten. 

Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich 
  

Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche 10.00 Uhr. 
 

Laufender Bezug nur im Abonnement. Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 51,00 €. 
 

Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €.  
Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 1,45 € Versandkosten erhoben.  

Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 1,45 € Versandkosten, werden zum Jahresende per Rechnung ausgewiesen. 
 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 

 
Bezug durch die Bezirksregierung Düsseldorf 

Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, 
Auskunft unter Tel: 0211-475-2644 

Email: amtsblatt@brd.nrw.de 
 

Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Düsseldorf 
Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Düsseldorf 

Amtsblatt 

für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

40474 Düsseldorf 
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